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Festlegungsverfahren zur bilanziellen und energetischen Behandlung 

von Einspeisemanagementmaßnahmen : 

 

- Konsultation von Eckpunkten eines Zielmodells -  

 

§27 Abs. 1 Nr. 3, 4 und Nr. 5 StromNZV sowie § 61 Abs. 1b EEG 

 

- BK6-13-049 -  

 

 

Die Zahl der Engpassmanagementmaßnahmen zur Erhaltung der Systemsicherheit in den 

Netzen steigt kontinuierlich. Hiervon sind in erheblichem Maße auch Erneuerbare-Energien-

Anlagen (EEG-Anlagen) im Rahmen des Einspeisemanagements nach § 13 Abs. 2, 2a S. 3 

EnWG i.V.m. § 11 EEG betroffen. EEG-Anlagen werden nach den derzeitigen Regularien zum 

Teil von den Übertragungsnetzbetreibern und zum Teil von Direktvermarktern vermarktet. 

Jenseits der gesetzlichen Rahmenbedingungen über die Reihenfolge von markt-, 

netzbezogenen sowie Anpassungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 2 EnWG und § 11 EEG fehlen 

zur bilanziellen und energetischen Abwicklung der abgeregelten Energiemengen derzeit klare 

Regelungen. Insbesondere ist nicht festgelegt, ob die im Rahmen des Einspeisemanagements 

abgeregelten Mengen aus EEG-Anlagen anderweitig beschafft werden (sollen) (z.B. durch die 

Bilanzkreisverantwortlichen oder im Sinne einer Redispatchmaßnahme durch Hochfahren 

anderer Erzeugung durch die ÜNB) oder als Bilanzkreisabweichung des jeweils 

Bilanzkreisverantwortlichen über die Regelenergie ausgeglichen werden sollen. Ungeregelt ist 

auch, ob und wie die ggf. in den Bilanzkreisen auflaufenden Differenzen aufgrund einer 
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Einspeisemanagementmaßnahme energetisch oder finanziell ausgeglichen werden. Derzeit 

erhalten die für die Vermarktung der EEG-Anlagen zuständigen BKV (ÜNB für die Anlagen in 

der festen Einspeisevergütung und Direktvermarkter) häufig keine ausreichenden und 

rechtzeitigen Informationen darüber, welche Anlagen konkret für welchen Zeitraum abgeregelt 

werden, noch existieren etablierten Strukturen, um geordnete energetische oder bilanzielle 

Maßnahmen durchführen zu können.  

 

Insgesamt bedarf es im Kontext der Einspeisemanagementmaßnahmen darüber hinaus klarer 

Festlegungen zu Informationspflichten von ÜNB, VNB und BKV zur Realisierung einer 

sachgemäßen Abwicklung von Einspeisemanagementmaßnahmen.  

 

Zur Untersuchung und Klärung dieser Fragen hat die Beschlusskammer 6 ein Verfahren zur 

Festlegung der energetischen und bilanziellen Behandlung von Engpassmanagement-

maßnahmen im Rahmen der §§ 13 Abs. 1 und 2 EnWG, 11, 12 EEG eröffnet. 

 

Dieses Eckpunktepapier dient der Konsultation eines Zielmodells, bevor anschließend auf dieser 

Grundlage die konkreten Folgen für die Marktakteure, die aus dem Zielmodell folgen, konsultiert 

und festgelegt werden. 

 

 

Zielmodell:  

 

1. Einspeisemanagementmaßnahmen von EE- und KWK-Anlagen berücksichtigen den 

Einspeisevorrang des EEG. Dies gilt sowohl für Mengen in der festen Einspeisevergütung, 

als auch für Mengen in der Direktvermarktung. 

2. Die Abregelung von EEG-und KWK-Anlagen aus Gründen von Netzengpässen bleibt 

rechtlich im Verhältnis zwischen Netzbetreiber und Anlagenbetreiber eine 

Einspeisemanagementmaßnahme nach § 13 Abs. 2, 2a S. 3 EnWG i.V.m. §§ 11, 12 EEG.  

3. Aufgrund von Netzengpässen abgeregelte Mengen von EEG-und KWK-Anlagen sind 

grundsätzlich gezielt energetisch auszugleichen und dürfen nicht als Fehlmengen als 

Ausgleichsenergie in Anspruch genommen werden. 

4. Grundsätzlich sind aufgrund von Netzengpässen durch Einspeisemanagement abgeregelte 

Mengen von EE- und KWK-Anlagen vom ÜNB durch Hochfahren von Kraftwerken im Wege 

des Redispatch jenseits des Netzengpasses energetisch auszugleichen. Dies schafft ein 

geordnetes Verfahren, das sicherstellt, dass die entsprechenden Mengen auch tatsächlich 

und mit Engpass entlastender Wirkung beschafft werden. Dies gilt für alle 
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Einspeisemanagementmaßnahmen, unabhängig davon, ob sie von einem Verteilnetz-

betreiber oder von einem Übertragungsnetzbetreiber angefordert und durchgeführt werden.  

5. In die betroffenen Bilanzkreise (Direktvermarktungsbilanzkreis oder EEG-Bilanzkreis der 

ÜNB) werden von den ÜNB entsprechende Ausgleichsfahrpläne eingestellt. Hierzu ist 

erforderlich, dass die Verteilnetzbetreiber den ÜNB rechtzeitig die entsprechenden Daten 

über die betroffene Anlage, die abgeregelte Menge, sowie den zugeordneten Bilanzkreis 

zur Verfügung stellen. Die Ausgleichsmengen gelten nicht als EE- bzw. KWK-Strom im 

Sinne der Fördertatbestände des EEG und KWK-G. Dadurch entgehende Einnahmen wie 

zum Beispiel die Einspeisevergütung oder die Marktprämie werden nach Maßgabe des 

§ 12 EEG entschädigt. 

6. Die Kosten für den energetischen Ausgleich werden dem Netzbetreiber, in dessen Netz die 

Ursache für die Einspeisemanagementmaßnahme liegt, zugeordnet. Dies entspricht den 

Wertungen in den Regelungen des § 12 EEG und dem Vorgehen zum 

grenzüberschreitenden Redispatch zwischen den Übertragungsnetzbetreibern. Unter den 

Bedingungen des § 12 EEG ist der Netzbetreiber berechtigt, diese Kosten in den 

Netzentgelten geltend zu machen.  

 

 

Begründung:  

 

Zu 1.:  

Der grundsätzliche Einspeisevorrang des EE- und KWK-Stroms und die Abschaltreihenfolge des 

Einspeisemanagementleitfadens bleiben bestehen. D.h. eine Abregelung ist erst zulässig, wenn 

insbesondere konventionellen Anlagen auch unter Berücksichtigung des netztechnisch 

erforderlichen Minimums nicht mehr heruntergeregelt werden können. Dies entspricht der 

Gesetzeslage im EnWG und EEG und ist im Gesamtsystem schlüssig zu integrieren. Auch wenn 

die Maßnahme des ÜNB auf der anderen Seite des Engpasses für die dort angeforderten 

Kraftwerke eine Redispatch-Maßnahme nach § 13 Abs.1 EnWG darstellt, bleibt die Abregelung 

von EE- und KWK-Anlagen eine Maßnahme nach § 13 Abs. 2, 2a S. 3 EnWG i.V.m. §§ 11, 12 

EEG. 

 

Zu 2.:  

Im Verhältnis zwischen EEG-Anlagenbetreiber und Anschlussnetzbetreiber bleibt die 

Abregelungsmaßnahme eine Einspeisemanagementmaßnahme i.S.d. § 13 Abs. 2, 2a S. 3 

EnWG i.V.m. §§ 11, 12 EEG mit der Verpflichtung des verursachenden Netzbetreibers zum 

Ausgleich der entgangenen Einspeisevergütung bzw. Marktprämie nach den dortigen 

Regelungen.   
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Zu 3.:  

Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass Mindereinspeisungen aufgrund von 

Abregelungsmaßnahmen von EEG-Anlagen grundsätzlich energetisch kompensiert werden 

müssen und nicht zu Lasten der Regelenergie unausgeglichen bleiben dürfen. Das System des 

EnWG sieht im Interesse der Beibehaltung des Systemgleichgewichts vor, dass Einspeisung 

und Verbrauch grundsätzlich ausgeglichen sein müssen. Die Inanspruchnahme von 

Regelenergie ist hier das letzte Mittel zum Ausgleich nicht anderweitig zu behebender und nicht 

zu prognostizierender Leistungsungleichgewichte. Entsprechend ergibt sich für die BKV, unter 

die sowohl die Direktvermarkter als auch die Übertragungsnetzbetreiber als Vermarkter der 

Anlagen in der festen Einspeisevergütung fallen, die Verpflichtung zur ausgeglichenen 

Bilanzkreisbewirtschaftung. Auch die Regelungen des Redispatch zur Engpassbeseitigung 

sehen einen energetischen Ausgleich der abzuregelnden Mengen vor.  

 

Eine von den ÜNB in Auftrag gegebene Untersuchung der Fa. Consentec hat zum einen 

gezeigt, dass es keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen hohem EEG-Aufkommen und 

einer Überspeisung der betreffenden Regelzone  und des Netzregelverbunds (NRV) gibt, was 

ggf. nahe legen würde, die abgeregelten Mengen zur Stützung der Regelzone bzw. des NRV zu 

nutzen. Zum anderen ist die Untersuchung zu dem – erwartbaren – Ergebnis gekommen, dass 

unausgeglichene Einspeisemanagementmaßnahmen im vierstelligen MW-Bereich durchaus 

Auswirkungen auf den Regelzonensaldo und den Saldo des NRV haben und insbesondere in 

Zeiten von Unterspeisungen zu einer spürbaren Beeinträchtigung des NRV-Saldos führen 

können.  

 

Zu 4:  

Auch wenn eine Verpflichtung zum energetischen Ausgleich der BKV, in deren Bilanzkreis die 

abgeregelten Anlagen zugeordnet sind, denkbar wäre, hält die Beschlusskammer 6 

grundsätzlich die Übertragungsnetzbetreiber in ihrer Rolle als Systemführer für die geeigneten 

Akteure. Würde man diese Aufgabe stattdessen den BKV übertragen, hätte dies folgende 

Nachteile: Aufgrund der derzeit üblichen erst nachträglichen Information über 

Abregelungsmaßnahmen haben die BKV i.d.R. keine Möglichkeit, rechtzeitig Ersatz zu 

beschaffen. Selbst wenn sie früher informiert werden könnten, ist für den 

Übertragungsnetzbetreiber nicht vorhersehbar, welcher der BKV tatsächlich in der Lage ist, 

kurzfristig Ersatz zu beschaffen. Derzeit hat der ÜNB auch keine Kenntnis darüber, welche 

Anlagen konkret abgeregelt werden und insbesondere auch nicht darüber, welche dieser 

Anlagen direkt vermarktet werden und welche in der festen Einspeisevergütung verblieben sind 

und deren Mengen folglich von ihm in seiner Rolle als EEG-Vermarkter grundsätzlich kurzfristig 

am Intradaymarkt nachzubeschaffen wären.  
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Eine bilanzkreisorientierte Nachbeschaffung der BKV könnte ferner zu der Situation führen, dass 

die zusätzliche Einspeisung Engpass verstärkend wirkt, da nicht sicher steuerbar ist, aus 

welchen Anlagen die zusätzliche Einspeisung erbracht wird. Im Rahmen einer Nachbeschaffung 

z.B. am Intraday-Markt der Börse ist für den BKV aber nicht sichtbar, wo die zusätzlichen 

Energiemengen produziert werden. Hier müssten entsprechende Vorkehrungen z.B. über 

Handelsbeschränkungen, Hochfahrbeschränkungen für engpassverschärfende Kraftwerke o.ä. 

getroffen werden, die grundsätzlich vermieden werden sollten. Nur ein vom ÜNB durchgeführtes 

und von ihm koordiniertes Verfahren kann sicherstellen, dass die nachbeschafften 

Energiemengen tatsächlich Engpass entlastend wirken. Dies entspricht auch der üblichen 

Vorgehensweise beim Redispatch.  

 

Darüber hinaus würde andernfalls der BKV mit einem Risiko belastet, das ein Betreiber eines 

konventionellen Kraftwerks, das im Rahmen von Redispatch-Maßnahmen nach § 13 Abs. 1 

Nr. 2 EnWG herunter geregelt würde, nicht zu tragen hätte. Die BKV von EE- und KWK-Anlagen 

würden damit in der Abregelungssituation schlechter gestellt, als die BKV von konventionellen 

Anlagen, die im Rahmen des Redispatch energetisch und bilanziell durch Ausgleichsfahrpläne 

der ÜNB glattgestellt werden.  

 

Eine Pflicht zum energetischen Ausgleich für den ÜNB gilt jedoch nur für EinsMan-Maßnahmen 

nach den spezialgesetzlichen Regelungen der  §§ 11,12 EEG. Maßnahmen im allgemeinen 

Anwendungsbereich des § 13 Abs. 2 EnWG bleiben davon unberührt. Hier gelten die 

Regelungen des § 13 Abs. 4 EnWG, so dass ein kostenloser energetischer Ausgleich zugunsten 

der entschädigungslos abzuregelnden Erzeugung in diesen Fällen ausscheidet. 

 

Der Beschlusskammer ist bewusst, dass derzeit die Netzbetreiber untereinander nur 

unzureichende Kenntnis über den konkreten Umfang, den genauen Zeitpunkt oder den Standort 

der tatsächlich abgeregelten EE- und KWK-Anlagen haben. Für einen ordnungsgemäßen 

gezielten energetischen Ausgleich wäre dies jedoch notwendig. Die Tatsache, dass diese 

Informationen derzeit offensichtlich nicht in ausreichendem Maß ausgetauscht bzw. erhoben 

werden, kann jedoch nicht dazu führen, auf einen energetischen Ausgleich zu verzichten. 

Vielmehr hält die Kammer es für dringend erforderlich, hier ohnehin aus Gründen der 

Systemsicherheit und der Transparenz entsprechende Klarheit in den technischen und 

informatorischen Prozessen zu schaffen. Im Rahmen des Festlegungsverfahrens ist 

entsprechend zu klären, welche Prozesse hier notwendig sind und in welchen Fristen welche 

Schritte implementiert werden können.  

 

Die Pflicht zum energetischen Ausgleich durch den ÜNB sollte nach Auffassung der 

Beschlusskammer auch in den Fällen bestehen, in denen die Abregelung ausschließlich vom 
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Verteilnetzbetreiber aufgrund eines Engpasses in seinem Netz initiiert oder durchgeführt worden 

ist. Auch die im Verteilnetz abgeregelten Mengen führen zu einem Leistungsungleichgewicht im 

Übertragungsnetz, so dass auch hier ein energetischer Ausgleich durch die ÜNB möglich und 

sinnvoll ist. Voraussetzung dafür ist allerdings auch hier, dass die betroffenen VNB und ÜNB 

sich entsprechend wechselseitig über die Maßnahmen in Kenntnis setzen, wozu sie allerdings 

auch heute schon verpflichtet sind. Zur Frage der Kostentragung siehe unten 6.  

 

Zu 5.:  

Grundsätzlich werden für die EinsMan-Maßnahme Ausgleichsfahrpläne in die Bilanzkreise der 

betroffenen BKV (Direktvermarkter und ÜNB) eingestellt. Dies könnte in der Anfangszeit 

aufgrund fehlender Informationsprozesse innerhalb der von der MaBIS vorgesehenen Fristen 

möglicherweise schwierig werden. Allerdings sollte zumindest bis zur zweiten 

Bilanzkreisabrechnung nach 8 Monaten eine Information der ÜNB darüber, welche Anlagen, mit 

welchen Mengen, in welcher Viertelstunde abgeregelt worden sind und welchem Bilanzkreis 

diese Mengen zuzuordnen sind, möglich gemacht werden. Im Rahmen des 

Festlegungsverfahrens ist im Einzelnen zu klären, welche zusätzlichen Informationsprozesse 

hier möglicherweise notwendig sind.   

 

Zu 6.:  

Die Beschlusskammer hält es für sachgerecht, dass die Kosten für den energetischen Ausgleich 

demjenigen Netzbetreiber belastet werden, in dessen Netz die Ursache für die EinsMan-

Maßnahme liegt. Dies entspricht der gesetzlichen Wertung des § 12 EEG und auch den 

vertraglichen Regelungen der Übertragungsnetzbetreiber untereinander im

grenzüberschreitenden Redispatch. Die Kammer hält es in diesen Fällen ebenfalls für 

sachgerecht, dass entsprechend den Voraussetzungen des § 12 Abs. 2 EEG der Netzbetreiber 

diese Kosten für die Ermittlung der Netzentgelte in Ansatz bringen kann, sofern die Maßnahme 

erforderlich war und er sie nicht zu vertreten hat, insbesondere alle Möglichkeiten zur 

Optimierung, Verstärkung und zum Ausbau des Netzes ausgeschöpft hat. Hierzu bedarf es 

möglicherweise einer Anpassung der gesetzlichen Vorschriften.  
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Konsultation:  

Stellungnahmen zu den Eckpunkten des Zielmodells erbittet die Beschlusskammer bis zum 

11.11.2013 unter Nennung des Aktenzeichens BK6-13-049 per e-mail an 

Poststelle.BK6@BNetzA.de. 

 

Workshop 

Es ist beabsichtigt, am 05.12.2013 mit den Teilnehmern der Konsultation einen Workshop 

durchzuführen, in dem die Eckpunkte die Zielmodells im Lichte der eingegangen 

Stellungnahmen diskutiert und ggf. daraus resultierende weitere Regelungsbereiche identifiziert 

werden sollen. 

 

Kontakt: Dr. Kathrin Thomaschki 
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